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(als Bestandteil der Hauptbegründung vom Juni 1974)

i
"Zur sädtebaulichen Absicherung und wirtschaftlichen Stützung der seitens der Stadt Emsdetten imverlauf der letzten Jahrzehnte erÜrachten vorleistungen im Rahmen der Sanierungen des Stadtkerns zueinem mittelzentral bedeutenden Handetsstandort ,olrt" r"it"i;äää;ni,äl"r:,.nger von jegrichenZergliederungen des E i nzel handels Abst and genommen werde n.Die Errichtung von großflächigen Einzelhanäelsproje[t"n un p.ripheren und,/oder funktional getrenn-ten Mikrostandorten birgt die Gefahr in sich, oail aite weireren Bemühungen zur Festigung des Stadt-kerns als dem Mittelzentrum des Raumes Emsdetten und zum kleinteiligen Ausbau der ortsteilzenrrenscheiterten. "

Darüber hinaus wird unrer Ziffer l'6.5.3. I flestgestellt:

"Zur ökonomischen stlitlulg 111d.ver-sorBungspolitischen Sicherung der seirens der Stadt Emsdertenund ihrer Kaufmannschaft irir Verlauf dei letiten Jahre erbrachten iahmens"tzenoen-ü#ffi;."'iu,die Stärkung der Zentren des Stadtraumes und insbesondere des stadtzentrums zu einem subregionalbedeutenden Einzelhandelsstandort sollren'srrategien gerora.ri *.rä.1,'ätä'äiä', uor,",.n,
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wohnorrbezogene Nahversorgung durch schaffung kleinteiliger Zentren aus-zubauen und

schwerpunktmäßig das Häuptzentrum, die Kernzonen des Stadtzentrums, in seineritrelzentralen Anziehungskraft weiterhin zu festigen.

Zur wirtschaftlich [undiertenAufwertung der Attraktivität des Stadtzentrunis als Erlebnisraum undBegegnungsstätte für die Bevölkerung ae-r staot Emsdetten und ihres versorgungsbereiches wird dring-lich empfohlen,

qualitativen Aufwertungen und wirtscha[tlicher Absicherung des Erreichten unbe-dingten Vorrang vor der Schalfung ohnehin nicht tragfähigei r.veiterer Verkauls-
fl ächenkapazitäten einzuräumen.
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Leerstand.bis hin zur Verödung einzelner Geschäftszonen,
fehlenden Möglichkeiten zur Tätigung überfälliger Investitionen aufgrund des Aus-
bleibens von I{unden und'damit Ümdätzen 
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, in'dgm ohnehin zu großstädtisch dimensionierten und damit durch ein trotres naaß vonlFunktionstä'"re
' gekennzeichneten Stadtzentrumg ist im Falle von Emsdetten mit Nachdruck zu verwöiseJ1.'1 ,.,,, , t::,.,:,;
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, - - 1,',, r' I|folg-e- der gutachtprlichen Aussage ist eine Sicherung dqr plaqerischen Zielset?ung unumgänglich.
Grundsätzlich soll das Gewerbe- und Industriegebiet pröduzierenden Anlagen vorbehalten blei6en.

. Nur so kann deren Bedürfnis nach uneingeschränkter. P-röduktionsl,und Entwicklungsmöglichkeit:'
gesichert werden.

Die pro Ortsteil und Brahche differenziert nachgewiesenen Leistungskennziffern wie

- Raumleistungen in bestehenden Betrieben
- vorhande$ und aktivierbares Kaufkraftpotential
- Umsatz-Kaufkraft-Relationen in den Jahren 1987, 1990 und 1995

können weitere Verkaufsflächenexpansionen bei allen zentrumstypisc[en Angeboten nur zu Lasten
bestehender Geschäftszonen vollzogen werden. Auf die.daraus resultierenden Gefa!ren von

Einzelhandelsbetriebe, die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher richten, sind in den GE- und GI-
Gebieten unzulässig. Somit wird die Planung zugunsten des produzierenden Gewerbes gesichert.
Ausnahmsweise können jedoch Verkaufs- und Ausstellungsflächen zugelassen werden, sofern es sich um
ein Angebot von in Figenproduktion erstellten Waren und Zubehörteilen der gewerblichen Betriebe und
Handwerksbetriebe, handett. So werden den Produktionsbetrieben Möglichkäiten für eine'
Repräsentation und Marktfähigkeit an den angestammten Standorten gewährt- r

Die Flächenbegrenzung von 200 qm dieser Verkaufls- und Ausstellungsflächen ist erforderlich, um eine
Entwicklung zu einem dominierenden Verkaufsanteil gegenüber dem Produktionsanteil auszuschließen.
Außerde-m sind in dem festgesetzten GE-Cebiet bestimmte stadtkernverträgliche Einzelhandels-
bet riebsfo rmen zulässig.
Dieser lestgesetzte Zulassungskatalog der Einzelhandelsbranchen führt lediglich die Arten auf, die
ohnehin nvangsläufig ihre angestammten Standorte außerhalb der städtischen Versorgungsbereiche
haben aufgrund der benötigten Flächengrößen, sowie beclingt durch ihre Funktion, daß sie'nicht der
wohnungsnahen Versorgung dienen.

Die Festsetzungen sichern, sciweit möglich und vertrerbar, die künltige Nutzung des Gewerbe- und
Industriegebietes- Sie vermeiden strukturverändernde Einrichtungen. Der Gebietscharakter im Sinne
der BaUNVO bleibt gewahrt.
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Die.Einschränkungen sind im gesamtstädtischen Interesse notwendig und zumutbar und dienen ledig-
lich als Steuerungsinstrument für deren städrebaulich sinnvolle Zuordnung

Aufgestellt:
Emsdetten im Januar 1992
Der Stadtdirektor
-Planungsabteilung-

Vertretu ng

(Busqhmeyer)
Techn. Beigeordneter



Umseitige Begründung hat mit der dazugehörigen 7, Anderung des Bebauungsplanes

Nr. 17 A "Industriegebiet Süd"'gemäß S 3 Abs.3 BauGB in der Zeit vom

13. April 1992 bis 13. Mai 1992

öffentl ich ausgelegen :

Emsdetten , 20.A7 .ß92

Der Stadtdir"ektor
':r- 1" ji _

Planun$samt,.
Im Auftr
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